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Motion 2026/1 -. -
Vereinfachte Plakatierung auf privaten Grundstücken

Sehr geehrter Herr Präsident

Ich bitte Sie, folgende Motion auf die Traktandenliste zu setzen:

Der Regierungsrat wird beauftragt/ die gesetzlichen Grundlagen so anzupassen, dass es Vereine

ermöglicht, auf privatem Grund, unter Einhaltung der Sicherheitsrelevanten Vorgaben,

Strassenwerbung für Veranstaltungen, ohne zusätzlicher Bewilligung der Behörden, aufzustellen.

Begründung:

Das Aufstellen von Strassenreklamen bedarf einer Bewilligung, so steht es im Gesetz. Die

Handhabung wird aber von den Gemeinden unterschiedlich angewendet. In einigen Gemeinden ist

es nicht mehr möglich, ein «Chränzliplakat» auf einem privaten Grundstück aufzustellen ohne

vorgängige Einholung einer Bewilligung. Andere Gemeinden drücken ein Auge zu, und dulden

solche Plakate. Streng nach Gesetz benötigen auch alle Baustellenplakate, welche durch die

Handwerker an einem Gerüst angebracht werden, eine solche Bewilligung. Im letzteren Fall wird

aber grosszügig darüber hinweggeschaut. Der Aufwand wäre erwiesenermassen sehr gross, aber

eigentlich gesetzlich vorgeschrieben.

Es geht darum, die gesetzlichen Vorgaben so anzupassen, dass die gängige Praxis, wie sie noch vor

wenigen Jahren umgesetzt wurde (und von einigen Gemeinden auch heute noch), wieder

ermöglicht wird. Es kann auch nicht sein, dass mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.

Baustellen Plakate/Werbungwird auch ohne Bewilligung geduldet und Vereinsplakate nicht.

Die Bewilligungspfticht bedeutet hauptsächlich ein Aufwand. Ich habe noch von keiner Anfrage für
eine Bewilligung gehört, welche abgelehnt wurde. Auch eine Plakatflut wird es wohl weiterhin nicht

geben, da gar nicht so viele Anlässe stattfinden. Für die Attraktivität unseres Kantons sind aber

diese Anlässe, unverzichtbar.

Die eigentliche Flut an Plakaten ergibt sich nur bei Abstimmungen und Wahlen, welche aber so

oder so ausgenommen sind.

Besten Dank und freundliche Grüsse

s/}M/.-
Martin Schlatter
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Vorstoss

Motion von Martin Schlatter vom 16.3.2026 betreffend «Vereinfachte Plakatierung auf privaten Grundstücken»
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